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Fernerer Bericht des Centralausschusses
über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Niedersetzung eines Dienstgerichts.

Art . IS.

^tatt der Fassung dieses Artikels im Entwürfe schlägt

die Mehrheit  des Ausschusses , in Berücksichtigung der durch

die bereits gefaßten Beschlüsse deS Landtags veränderten

Grundlage des Verfahrens , folgende Fassung vor:

„In diesem Termine hat sowohl der Staatsanwalt als

auch der Angeklagte alle zu benutzenden Beweismittel,

unter genauer Angabe der durch jedes derselben zu be¬

weisenden Thatsachen , anzugebcn ; namentlich haben

Beide die Zeugen und Sachverständigen zu benennen,

deren mündliche Vernehmung bei der Hauptverhand¬

lung sie verlangen.

Später desfällige Anträge sind unstatthaft ."

Die Minderheit  trägt dagegen auf folgende Fas¬

sung an:

„Bis zu diesem Termine , oder spätestens in demselben,

hat sowohl der Staatsanwalt als auch der Angeklagte

alle Beweismittel , unter genauer Angabe der durch

jedes derselben zu beweisenden Thatsachen , anzugebcn.

Namentlich haben Beide die Zeugen und Sachverstän¬

digen zu nennen , auf deren Aussagen sie sich im

Hauptverfahren berufen wollen . Spätere desfällige

Anträge sind nicht statthaft ."

Art.  20 , 21 . und  22.

Nach der einstimmigen Ansicht des Ausschusses sind diese

3 Artikel , in Folge der bereits gefaßten Beschlüsse , ngment-

lich deS Beschlusses über die Anklagekammer , zu streichen.

Art.  23.

1 ) Die Fassung des ersten Absatzes dieses Artikels be¬

antragt , mit Beziehung auf Art . 19 . , die Mehrheit  deS

Ausschusses dahin:

„Hiernach verabladet sodann der Vorstand des Dienst¬

gerichts zu der Hauptvcrhandlung , unter Bestimmung

deS Ortes , wo das Gericht gehalten werden soll , die

Mitglieder deS DicnstgerichtS , dessen Secretair , den

Staatsanwalt , den Angeklagten und die vom Staats¬

anwalts und dem Angeklagten zur mündlichen Ver¬

nehmung bei dem Hauptverfahren namhaft gemachten

Zeugen und Sachverständigen.

Findet das Dienstgericht die durch die Zeugen oder

Sachverständigen zu beweisenden Thatsachen unerheb¬

lich , oder die persönliche Vernehmung eines Zeugen

ver hältnißmäßig  mit zu großen Kosten oder Weit¬

läufigkeiten verbunden , so kann cs die vorgängige um¬

ständliche eidliche  Vernehmung des Zeugen oder

Sachverständigen durch das Untersuchungsgericht deS

Wohnorts des Zeugen verfügen . Zn gleicher Weise

verfügt das Dienstgericht hinsichtlich der Zeugen und

Sachverständigen , deren Berabladung zur Hauptver¬

handlung von den Parteien überall nicht beantragt ist

(Art . IS ).

Zeugen und Sachverständige , deren Verabladung

das ' Gericht verweigert hat , kann der Staatsanwalt,

beziehungsweise der Angeklagte , denen dies bekannt zu

machen ist , in dem Termine zur Hauptverhandlung

Huf seine Kosten persönlich stellen , und müssen dieselben

dann abgehört werden ." "

Tie Minderheit  des Ausschusses aber dahin:

„Hiernach verabladet sodann der Vorstand ' des Dienst¬

gerichts zu der Hauptrerhandlung , unter Bestimmung

des Orts , wo das Gericht gehalten werden soll , die

Mitglieder deS Dienstgerichts , den Secretair , den

Staatsanwalt , den Angeklagten , und die -von  dem

Staatsanwalte und dem Angeklagten ( Art . 19 . ) ge-
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nannten Zeugen (bcz . Sachverständigen ) . Kami ein

Zeuge nicht vor das Dienstgericht gestellt werden oder
scheint dem Dienstgerichte , nach zu fassendem Beschlüsse,
die mündliche Vernehmung eines Zeugen verhält-

niß mäßig  mit zu großen Kosten oder Weitläufigkei¬
ten verbunden , so hat das Drenstgcricht die umständ¬

liche eidliche  Vernehmung des Zeugen durch das be¬

treffende Untersuchungsgericht zu veranlassen.

Zeugen , welche das Gericht nicht verabladet hat,
kann der Angeklagte , dem deshalb Nachricht zugebt,
wie auch der Staatsanwalt , in dem Termine zur

Hauptverhandlung auf seine Kosten stellen,  und
müssen dieselben dann mündlich vernommen werden ."

Die Bestimmung des Ortes, wo  das Dienstgericht ab-

gehaltcn werden soll , ist nach der einstimmigen Ansicht des
Ausschusses um deshalb dem Vorstande des Dicnstgerichts zu
überlassen , weil sich bei dem jetzt beschlossenen Verfahren sehr
wohl Fälle denken lassen , in denen es zweckmäßiger ist , das

Dienstgericht an einem andern Orte als in der Stadt Olden¬

burg zu versammeln.

2 ) Der zweite  Absatz des Art . 23 . ist nach der Ansicht
des Ausschusses zu streichen , und ein neuer Artikel (23 . ->.)

einzuschieben , dessen Fassung die Mehrheit  folgendermaßen
beantragt:

„Die Vcrabladung der Mitglieder des Dicnstgerichts,
des Secretairs , der Zeugen und der Sachverständigen

geschieht unter Androhung einer Brüche von 5 bis
25 Rthlr . und der Kosten,  die durch das Ausbleiben

entstehen , - die Verabladung des Staatsanwaltes
und Angeklagten aber unter der Verwarnung , baß
auch im Falle ihres Nichterscheinens mit der Verhand¬

lung der Sache und mit der Entscheidung werde ver¬
fahren werden ."

Die Minderheit  aber dahin:

„Die Verabladung der Mitglieder des Dicnstgerichts,
des Secretairs , des Staatsanwaltes und der Zeugen

geschieht , soweit nöthig , unter ausdrücklicher,Andro¬
hung der gesetzlichen , im Art . 42 . bestimmten , Stra¬
fen . Der Angeklagte wird bei Strafe gefänglicher

Einziehung geladen ."

Die Gründe dieser Fassungen sind theils ohne weitere

Ausführung klar , theils werden sie ohne Nachthcil der münd¬
lichen Darlegung bei der Berathung Vorbehalten werden kön¬
nen . Nur bezüglich des im Art . 23 . Absatz 2 . des Ent¬
wurfs  vorgeschlagenen Präjudizes muß der Ausschuß bemer¬
ken : daß er einstimmig dieses . Präjudiz , als die Rechte des

Angeklagten ohne Nvth gefährdend , für verwerflich hält.

Art . 24.

Die Mehrheit  des Ausschusses schlägt vor , diesen Ar¬

tikel folgendermaßen zu fassen:

„Finden sich in der Sitzung die Mitglieder des Dienst¬
gerichts , der Secretair , die verabladeten Zeugen und
Sachverständigen nicht sämmtlich ein , so muß eine
neue Sitzung angesetzt werden , und cS ist in Ansehung

der Ausgebliebcncn das Nöthige zu verfügen.
Mit Zustimmung des Staatsanwaltes , beziehungs¬

weise des Angeklagten , kann jedoch das Dienstgericht
auch beim Ausbleiben von Zeugen und Sachverständi¬
gen mit der Hauptvcrhandlung verfahren , in welchem
Falle indeß die Nichterschienencn unberücksichtigt blei¬
ben ."

Die Minderheit  dagegen beantragt : daß hinter dem
Worte : „ Secretair " eingeschaltet werde „ der Staatsanwalt " ;

— ferner : daß hinter dem Worte : „ Ausbleiben " statt des
Wortes „von"  das Wort „einzelner"  gesetzt werde ; —

endlich : daß am Schluffe des Artikels noch gesagt werde:
„Ist der Angeklagte nicht erschienen , so wird dessen

Verhaftung unter Aussetzung der Hauptverhandlung
angeordnet ."

Art.  25.

Die Fassung dieses Artikels wird von der Mehrheit
dcS Ausschusses jetzt dahin beantragt:

„Gegen das bei unentschuldigtcm Ausbleiben des

Staatsanwaltes oder des Angeklagten in dem zur

Hauptverhandlung angefertigten Termine , dessenunge¬
achtet abgegebene , dem Ausgebliebenen persönlich zu-
zustellendc Erkenntniß (Art . 23 . g.) ist Wiedereinsetzung
zulässig , wenn der Ausgebliebenc genügend bescheinigt,

daß entweder die Ladung ihm nicht zeitig zugestellt
wurde , oder daß er durch unabwendliche Hindernisse
von dem Erscheinen in der Sitzung , und von dem

zeitigen Vorbringen seiner Enschuldigungsgründe ab¬
gehalten sei. "

Die Minderheit  beantragt : den Art . 25 . ganz zu
streichen.

Art . 26.

Die Mehrheit  des Ausschusses beantragt : die Worte
„von dem Vertheidiger oder von einem besonders von dem

Angeklagten bevollmächtigten Anwälte abgefaßten " zu strei¬
chen , — anstatt „ der erforderlichen Beweise " „ der erforder¬

lichen Bescheinigungen"  zu setzen , — und dann folgen¬
den Zusatz hinzuzufügen:

„Zur Beibringung der Bescheinigungen kann diese

Frist , aus zeitiges Ansuchen der Betheiligten , vom
Dienstgerichte erstreckt werden ."

Die Minderheit  beantragt , auch diesen Artikel ganz
zu streichen.

Art . 27.

Die Minderheit  beantragt die Streichung auch die¬

ses Artikels ; — die Mehrheit  dagegen folgende Fassung:

„Ueber das dem Gegner vorher mitzutheilende Gesuch

um Wiedereinsetzung  erkennt das Dienstgerichk,
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in einer von dem Vorstande anzuberaumenden Sitzung
nach vorgängiger mündlicher Verhandlung der Par¬
teien."

Art . 28.

Die Mehrheit  des Ausschusses beantragt die Annahme
dieses Artikels mit folgender Abänderung des Anfangs:

„Steht in der ersten, oder nach Art. 24. ferner, zur
Hauptverhandlung angcsetzten Sitzung, der Verhand¬
lung der Sache nichts im Wege, so soll der Vorstand
des Dienstgerichts den erschienenen Angeklagten oder
dessen Vertheidiger befragen" u. s. w. u. s. w.

Die Minderheit,  im klebrigen einverstanden mit der
Mehrheit, ist gegen den Zusatz: „oder dessen Vertheidiger" .

Art . 29.

Die beiden elften Absätze werden zur Annahme em¬
pfohlen.

Der dritte  Absatz ist, nach der einstimmigen Ansicht des
Ausschusses zu streichen, und statt seiner Folgendes zu setzen:

„Hieraus werden die Zeugen beeidigt und, die Bela¬
stungszeugen zuerst, vom Vorstande vernommen. Etwaige
Abweichungen von ihren Aussagen in der Vorunter¬
suchung werden zu Prvtocoll bemerkt. Die eidlichen
Aussagen der nicht gegenwärtigen Zeugen und Sach¬
verständigen(Art. 19. und 23.) werden vorgclcsen,
ebenso alle sonstigen erheblichen Beweisstücke vorgelegt,
beziehungsweise vorgelesen.

Wünschen der Staatsanwalt , der Angeklagte, oder
die Richter, daß die Zeugen oder Sachverständigen
zur Aufklärung, Ergänzung u. s. w. über einzelne
Fragen ferner vernommen werden, so hat der Vor¬
stand diesem Wunsche zu entsprechen, soweit derselbe
zulässig befunden wird, worüber nöthigenfallS das Ge¬
richt zu entscheiden hat."

Diese Abänderung stellt sich bei der veränderten Grund¬
lage deS ganzen Verfahrens als nothwendig heraus, und hängt
theilweise mit den zu Len früheren Artikeln bereits vorgeschla-
gencn Aenderungen zusammen. — Die im Absätze3. des
Entwurfs  gedachte Vernehmung des Angeklagten  hat
der Ausschuß um deshalb nicht mit ausgenommen, weil er
der Ansicht ist, daß bei einem Verfahren wie es jetzt wird,
der Angeklagte überall nicht verpflichtet ist, wider seinen
Willen bei der Hauptverhandlungsich vernehmen zu lassen
oder sich zu erklären. Will er sich aber erklären, so kann
und wird er es von selbst thun. Wie die Bemerkungen zu
den früheren Artikeln ergeben, ist die Mehrheit  des Aus¬
schusses sogar der Ansicht, daß der Angeklagte gar nicht mal
verpflichtet ist, in dem Termine zur Haupkverhandlung zu er¬
scheinen.

Wenn cs im zweiten Absätze des Entwurfs  heißt:
„und giebt dann dem Staatsanwalts das Wort zur weiteren

Ausführung der Anklage" , — so bezieht sich das natürlich
nur aus den Fall, wenn der Staatsanwalt erschienen ist.
Nach den Bemerkungen zu den früheren Artikeln hält die Mehr¬
heit das Erscheinen des Staatsanwaltes indeß nicht für eine
nothwendige Bedingung des Verfahrens mit der Hauptsache.
Ganz streng genommen bedürften jene Worte demnach einer
Beschränkung. Die Sache ist indeß auch ohne diese so klar,
daß der Ausschuß geglaubt hat, jene Worte ungeändert stehen
lassen zu dürfen.

Art.  30.
Der Ausschuß beantragt einstimmig die Streichung dieses

Artikels. Das , was der erste Absatz enthält, liegt, soweit
nöthig, schon im Art. 29. ; und die Beschränkung des zwei¬
ten  Absatzes glaubt der Ausschuß nicht empfehlen zu können.

Art . 31.
Dieser Artikel wird zur Annahme empfohlen. Daß er

nur von dem Falle zu verstehen ist, wenn  die genannten
Personen erschienen sind, und daß aus demselben nicht die
Noth Wendigkeit  des Erscheinens dieser Personen gefolgert
werden darf, versteht sich nach den früheren Bemerkungen
ohne Weiteres von selbst.

A r t. 32.
1) Ueber die Frage: ob ein Erkenntniß zum Nach-

theile des Angeklagten  mit einfacher Stimmenmehrheit
solle gesunden werden können, oder ob dazu ö Stimmen ge¬
gen 2 zu fordern seien? Sind die Ansichten im Ausschüsse
gleich getheilt, weshalb diese Frage lediglich zur Entscheidung
des Landtags verstellt wird.

2) Die Mehrheit  beantragt : im zweiten Satze die
Worte: „ oder es ist sogleich ein Termin zur Bekanntmachung
desselben auf den folgenden Tag anzusetzen", zu streichen, —
weil sie glaubt, daß eine solche Verschiebung dem Verfahren,
wie es sich jetzt gestalte, widerspreche. Die Minderheit
dagegen ist der Ansicht, daß zwar die sofortige Abgabe des
Urtheils entschieden die Regel sein müsse, daß aber so ver¬
wickelte Falle Vorkommen könnten, bei denen es wünschens-
werth sei, daß das Gericht die Befugnisse habe, das Er-
kennlniß auf den folgenden Tag zu verschieben.

3) Da , den Bemerkungen zu den früheren Artikeln zu¬
folge, die Mehrheit  des Ausschusses der Ansicht ist, daß
das Erscheinen oder Nichterscheinen des Angeklagten ohne
allen Einfluß auf die Vornahme der Hauptverhandlungund
aus die Abgabe des Erkenntnisses sein müsse, und demge¬
mäß auch bereits oben die diesem«entsprechenden Aenderungen
beantragt hat, — die Minderheit  dagegen der Ansicht
ist, daß mit der Hauptverhandlung überall nicht verfahren
werden dürfe, wenn der Angeklagte nicht erschienen sei, —
so beantragt der Ausschuß einstimmig  die Streichung der
Worte ,/vder überall nicht erschienen sind" am Ende des Ar¬
tikels.

4) Zm Ausschüsse kam zur Sprache: ob es zweckmäßig
sei, dem Vorstande aufzugeben, nach Schließung der Werhand-
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lung und vor Entfernung des Gerichts in das Bera-
thungszimmer ein Resümö zu geben? Diese Frage wurde in-
deß einstimmig verneint, indem man davon ausging, ein sol¬
ches Resümö sei bei der beschlossenen Besetzung des Dienstge¬
richts nicht durchaus nöthig, und deshalb, weil an sich sehr
bedenklich, nicht vorzuschreiben.

Art . 33.
1) Der Ausschuß ist einstimmig der Ansicht, daß dem

Dienstgerichte die Befugniß einer Verweisung  an die Dis-
ciplinarbehörde nicht beizulegen sei. Deshalb beantragt er:
den Satz „Im Fall der Verwerfung- aussprechen" zu
streichen, und statt desselben zu setzen:

„Die Verwerfung der Anträge des Staatsanwaltes
schließt etwaige Maßregeln der Disciplinardienstbehörde
nicht aus."

2) Ebenfalls einstimmig ist der Ausschuß darüber, daß
der Angeklagte nur dann, wenn den Anträgen des Staatsan¬
waltes gemäß erkannt wird, zur Erstattung der Kosten dürfe
verurthcilt werden können; — so wie ferner darüber, daß eS
zweckmäßig sei, ausdrücklich zu bestimmen, daß eigentliche
Sporteln bei einem solchen dienstgerichtlichen Verfahren überall
nicht zu berechnen seien. (Der Entwurf enthält Letzteres nur
in den angehängten Motiven.) Demnach beantragt der Aus¬
schuß, den Schlußsatz des Art. 33. zu streichen, und dafür
zu setzen:

„Wird in der Hauptsache zum Nachtheile des Ange¬
klagten erkannt, so wird derselbe zugleich zur Erstat¬
tung der durch die Sache veranlaßten baaren Kosten
verurthcilt. Gerichtssporteln werden nie berechnet."

Art.  34.
Wird zur Annahme empfohlen.

Art.  35.
1) Für den Fall, daß der Landtag für die Ansicht sich

aussprechen svllke, daß zu einer Berurtheilung  des An¬
geklagten 5 Stimmen zu verlangen seien (ek. die Bemer¬
kungen zum Art. 32.), beantragt der Ausschuß in Erwägung,
daß, diese große Stimmenmehrheit zu fordern, doch jedenfalls
nur bei dem eigentlichen SchlußerkenntnisseGrund vorhan¬
den sein dürfte, —den ersten  Absatz folgendermaßen zu
fassen:

„Das Dienstgericht entscheidet, außer bei der Findung
des EndurtheilS(Art.32.), nach Mehrheit der Stimmen."

2) Zm zweiten  Absätze sind nach der einstimmigen An¬
sicht des Ausschusses die Worte: „insoweit diese nicht von der
Beantwortung einer Rechtsfrage abhängen, ganz wie Ge-
schworne" zu streichen. Die Fassung des Entwurfs ist unbe¬
stimmt, und könnte den Richtern zu Zweifeln über die Art
und Weise, wie sie sich ihre Uebcrzeugung zu bilden hätten,
Veranlassung geben.

Art . 36.
Die Mehrheit  schlägt vor, diesen Artikel zu streichen;

— die Minderheit,  ihn beizubehalten. Der Grund der
Mehrheit ist, weil es in vielen Fällen sehr schwierig sei, daS
Rechtliche von dem Faktischen zu trennen; — der Grund der
Minderheit: weil namentlich dem Angeklagten viel daran lie¬
gen könne, die Gründe des Erkenntnisses bezüglich des Recht¬
lichen zu kennen.

Art.  3 7.
1) Zn Erwägung, daß weder dem Angeklagten noch dem

Staatsanwalte , sonvern nur dem Gerichte, und auch diesem
lediglich aus Rücksichten auf die Sittlichkeit, irgend eine Ein¬
wirkung auf die Oeffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der
Verhandlungen zuzugestehen ist, beantragt der Ausschuß ein¬
stimmig im zweiten  Absätze:

„1) auf den Antrag des Angeklagten in jedem Falle,
2) auf den Antrag des Staatsanwaltes, —"

zu streichen.
2) Für den dritten  Absatz schlägt der Ausschuß fol¬

gende Fassung vor:
„Der Vorstand des Dienstgerichtes sorgt durch geeig¬
nete Verfügungen für die Aufrechterhallung der Ruhe
und Ordnung in den Sitzungen. Namentlich ist er
befugt, die Enlfernung sämmtlicher Zuhörer aus dem
Sitzungssaale zu verordnen, wenn die Aufrechthal¬
tung und Wiederherstellung der Ruhe dies erforderlich
macht."

Der Ausschuß zieht diese Fassung der des Entwurfs
vor, weil letztere zu sehr an einen Polizeicodex erinnert.

Im Uebrigen  wird der Artikel zur Annahme em¬
pfohlen.

Art . 38.
Die Mehrheit  beantragt , daß auch auf den Art. 27.

verwiesen werde.
Die Minderheit  beantragt , die Worte „und dem

Verfahren über gesuchte Wiedereinsetzung" zu streichen, —
weil sie,  nach den früheren Bemerkungen zu den betreffen¬
den Artikeln, ein solches Verfahren nicht kennt.

Art.  39.

wird zur Annahme empfohlen.
Art.  40.

Der Ausschuß hält es für passender, diesen Artikel da¬
hin zu fassen:

„Der Staatsanwalt kann jederzeit seinen gesetzlichen
Vertreter für sich eintreten lassen, welchem dann alle
jenem gesetzlich bcigelegte Befugnisse zustehen".

Art.  41.
Der Ausschuß beantragt einstimmig im zw eiten  Absätze
1) vor „ Aussagen des Angeklagten" das Wort „etwai¬

gen" einzuschalten;
2) das Wort »etwaige" vor »Abweichung", und ferner

die Worte „auf Verfügung des Vorstandes" zu streichen.
23
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Die erste Amderung erklärt sich aus den Bemerkungen
zum Art. 29., die zweite ist lediglich stylistisch, und die dritte
beruht auf der Ansicht, daß nicht unbedingt immer hier Alles '
lediglich von dem Vorstande  abhange.

Im klebrigen  wird der Artikel zur Annahme em¬
pfohlen.

Art.  42 . >
Die Fassung diejes Artikels schlägt die Mehrheit  da - !

hin vor:
„Die Mitglieder des Dienstgerichts, der Secretair u.
>. w. (Artt 23s .) werden, wenn sie den von dem
Präsidenten des höchsten Landesgerichresoder von dem
Vorstande des Dienstgerichts an sie ergangenen Ladun¬
gen kcme Folge leisten, der Androhung gemäß vcr-
urtheilt."

Die Minderheit  beantragt das Wörtchen„und" vor
„der Secretair" zu streichen, und „u. s. w. (Art. 23s.) "
hinter „Secretair" einzuschaltcn.

Die Gründe für diese Acndcrungen liegen in den Be¬
merkungen zum Art. 23.

Art.  43.
Der Artikel wird zur Annahme empfohlen mit der Ab¬

änderung der Worte „ und genügend bescheinigte Nachwci-
sung" in „ genügende Bescheinigung".

Art.  44.
1) Nach der Ansicht des Ausschusses sind die Worte

hinter „ höchsten Landesgerichts" „durch einen in Olden¬
burg wohnhaften " zu streichen,  und es ist statt der¬
selben zu setzen: „ durch den Verurtheilten selbst oder durch
einen". Der Ausschuß findet nämlich keinen Grund, dem
Verurtheilten die Befugniß zu nehmen, selbst die Vorstellung
abzufassen, oder ihn in der Wahl des Anwaltes irgend
zu beschränken.

2) beantragt der Ausschuß: die Worte „nachzuweisen
und" hinter „wobei zugleich" zu streichen,  und statt der¬
selben„genügend" zu setzen. Nachzuweisen und zu bescheini¬
gen ist, wenn nicht gar ein Widerspruch, wenigstens ein
Pleonasmus.

Im Ucbrigen  wird der Artikel zur Annahme empfohlen.
Art. 45.

Die Fassung dieses Artikel schlägt der Ausschuß einstim¬
mig dahin vor:

„Mitglieder des Dienstgerichts, die über '/̂ Meile von
dem Orte, wo dasselbe gehalten wird, entfernt wohnen,
erhalten täglich2 Rthlr. Diäten und Ersatz der Fuhr-
kosten."

Die Amderung des Wortes „Oldenburg" folgt aus dem
Vorschläge zum Art. 23. — und die Bestimmung der Tag¬
gelder beruht auf der Ansicht, daß eine sofortige genaue Fest¬
setzung für alle Fälle :zweckmäßig, ein Taggeld von 2 Rthlr.
für die Dienstrichter aber um deßhalb genügend sei, weil sie
sämmtlich Staatsdiener sind, deren Gehalt auch während
ihrer Abwesenheit fortläuft.

Art. 46.

Wird zur Annahme empfohlen.
Nach den Anträgen der Mehrheit des Ausschusses zum

Art. 23. u. s. w. kann es freilich Vorkommen, daß der An¬
geklagte in der zur Hauptverhandlungangesetzten Sitzung
nicht gegenwärtig, es also nicht möglich ist, die im Art. 28.
gedachte Frage an ihn zu richten, und auf diese Weise das
der Haupthandlung vorangegangene Verfahren gegen spätere
Anfechtung wegen verletzter Förmlichkeitenzu sichern, — und
eS könnte demnach scheinen, als ob für diesen Fall der Art. 46.
eine Lücke enthalte. Der Ausschuß ist indeß der Ansicht, daß
aus Gründen der Zweckmäßigkeit dem Angeklagten in jedem
Falle nur biö zur Hauptverhandlung zu gestatten sei, die for¬
melle Gültigkeit des derselben vvrangegangenen Verfahrens zu
bestreiten, und daß sein uncntschuldigteS Ausbleiben in diesem
Termine als ein Verzicht auf eine derartige Anfechtung ange¬
sehen werden könne und müsse. Bei dieser Ansicht bedarf
der Art. 46. aber weiterer Zusätze nicht.

Art. 47.
Der Ausschuß beantragt einstimmig, daS Wort „hiesigen"

vor „Anwalt" zu streichen, im klebrigen  aber den Artikel
anzunehmen.

Der Ausschuß findet nämlich keinen zwingenden Grund
zur Beschränkung des Angeklagten in der Wahl des An¬
walts. Dem Angeklagten auch hier wie früher zu gestatten,
selbst seine Sache zu führen, schien dem Ausschüsse um deß¬
halb bedenklich, weil die Sache bei der Nichtigkeitsbeschwerde
mehr auf das juristische Feld kommt, und überhaupt bci dem
höchsten Landesgerichte die Verhandlung durch Anwälte vor¬
geschriebe» ist.

Art. 48.
Im zweiten  Absätze ist nach der einstimmigen Ansicht

des Ausschusses statt „Eröffnung der anberaumten Sitzung"
zu setzen: „zur Fällung deS blrtheils", — da kein Grund er¬
sichtlich ist, weshalb die Zurücknahme der Beschwerde irgend
zu beschränken sei. Daß dem Beschwerdeführer die durch eine
spätere Zurücknahme der Beschwerde mehr erwachsenden haa¬
ren Kosten zur Last fallen, versteht sich von selbst.

Im klebrigen  wird der Art. zur Annahme empfohlen.
Art. 49.

Der Ausschuß glaubt einstimmig: daß im dritten  Ab¬
sätze hinter „auch wenn" ,/der Staatsanwalt ,oder" einzuschal¬
ten, im -klebrigen  aber der Art. anzunehmen ist.

Art. 50.
4) Der Ausschuß beantragt einstimmig: im zweiten

Absätze hinter „früheren" einzuschalten: „so wie die früher
Abgclehnten" (Art. 7.). . > . ,

2) Da der Fall Vorkommen kann, daß von den zu Dienst¬
richtern im Allgemeinen bezeichnten Personen, nach Ausschei¬
dung der Mitglieder des früheren Dienstgerichts und der Ab¬
gelehnten nicht mehr so viele übrig bleiben als zur Bildung
eines neuen Dienstgerichts erforderlich sind, so wird eine dar-
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auf bezügliche Bestimmung notwendig, die der Ausschuß, und !
zwar als Zusatz zum zweiten Absätze, dahin vorschlägt:

„Bleiben hiernach von den ursprünglich(Art. 4.) be¬
zeichnten Personen nicht wenigstens7 übrig, so wird
nach Maßgabe der Art. 4., 7., 13. und 14. ein neues
Dienstgcricht, jedoch nur für diesen Fall, gebildet."

Art. 51.
Die Fassung dieses Artikels schlägt der Ausschuß folgen¬

dermaßen vor:
„Alle Urtheile des Dienstgerichts und des höchsten Lan¬
desgerichts sind dem Staatsanwalte jedesmal, dem An¬
geklagten auf sein Ansuchen abschriftlich mitzutheilen."

Hinsichtlich des Haupterkenntnisses ist dieses schon im
Art. 34. so bestimmt, und kein Grund ersichtlich, hinsichtlich
der übrigen  Erkenntnisse davon abzuweichen.

Art. 52. bis einschließlich 56.
werden zur Annahme empfohlen.

Schließlich glaubt der Ausschuß noch bemerken zu müs¬
sen, daß es ihm nicht schon jetzt an der Zeit scheint, die durch
die verschiedenen einzelnen Beschlüsse in dem Ganzen entstehen¬
den kleinen Lücken auszusüllen. Dies wird zweckmäßiger erst
dann geschehen, wenn, nach Feststellung der Beschlüsse über
alle Artikel, die Sache nach tz. 50. der Geschäftsordnung an
den Ausschuß zurückgegangen sein wird. Dieser wird denn
auch zu erwägen haben, ob die Beschlüsse des Landtags über
die Ausnahme der politischen und Preßvergehen von der Com-
petenz des Dienstgerichts, zur Abschneidung von Zweifeln eine
Aenderung des Art. 2. Z l . erforderlich machen.

Selckmann ll.Grote . v. Finckh. Niebvur . IBöbcken.

Schnrllpreffendruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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